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Ausgehend von der ausführlichen SWOT-Analyse wurden die Themen und Handlungsfelder für 

die Förderphase 2023-2027 definiert und mittel- bis langfristige Entwicklungsziele abgeleitet. 

Präzisiert durch konkrete Handlungsziele ist allen Entwicklungszielen gemein, dass sie einen 

Beitrag für die Weiterentwicklung des LAG-Gebietes zu einer resilienten, widerstands- und 

wandlungsfähigen Region leisten. 

Grundsätzlich handelt es sich bei der vorliegenden LES um eine Fortschreibung und die 

bisherigen Entwicklungsziele von LEADER 2014-2020/22 bleiben im Kern unverändert. Die 

sprachliche Überarbeitung und Präzisierung soll dabei helfen, die Ziele in der öffentlichen 

Kommunikation verständlicher zu machen. Zur Formulierung der Entwicklungsziele wurden die 

übergreifenden Leitthemen herangezogen und es erfolgte eine Konsolidierung in vier 

wesentliche Handlungsfelder (Daseinsvorsorge, Umwelt & Natur, Sozialer Zusammenhalt, 

Regionale Wertschöpfung). Zudem zeigte sich, dass die Themen Digitalisierung, Mobilität und 

interkommunale Zusammenarbeit in den verschiedenen Entwicklungszielen einen Mehrwert 

bzw. Beitrag zur Zielerreichung leisten können. Durch die Zusammenfassung als Querschnittsziel 

und die konkrete Formulierung entsprechender Handlungsziele wird sichergestellt werden, dass 

künftig auch bei Projekten der Kern-Entwicklungsziele geprüft wird, ob und wie ein noch 

nachhaltigerer Nutzen für die Region geschaffen werden kann.  

Für die resiliente Entwicklung der Region wird auch künftig LEADER ein zentrales Instrument 

sein. LEADER fördert auf lokaler Ebene die Einbeziehung von Gruppen mit innovativen und 

unkonventionellen Ideen sowie lokale Partnerschaften. LEADER eignet sich in besonderem 

Maße für integrierte multisektorale Aktionen ausgehend von den regionalen Besonderheiten. 

Kooperationen, Vernetzung und Erfahrungsaustausch im Netzwerk der LAG können einen 

relevanten Beitrag für Wissenstransfer und Inspiration, aber auch für die Bündelung regionaler 

Ressourcen und zum Heben von Synergien leisten. 

Als LAG will ReAL West mit der Lokalen Entwicklungsstrategie als Schnittstelle zwischen lokaler 

und regionaler Ebene fungieren. Ein starkes Netzwerk soll zur Umsetzung der Lokalen 

Entwicklungsstrategie beitragen und den regionalen Besonderheiten Rechnung tragen. 

Transparenz, klare Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen Vertrauen und stärken die 

Bekanntheit und Akzeptanz von LEADER. Die mittel- bis langfristigen Entwicklungsziele geben 

den Rahmen vor, konkrete Handlungsziele animieren Akteure ihre Projekte möglichst 

nachhaltig für die gesamte Region zu gestalten: Gleichzeitig bildet die Lokale 

Entwicklungsstrategie ein flexibles Konzept für die LEADER-Umsetzung, damit sie ihr volles 

Potential entfalten kann.  

Ziel ist es, gemeinsam mit den Projektakteuren in der 

kommenden Förderperiode möglichst die regional 

vorhandenen Stärken sowie Chancen zu nutzen und 

Verwundbarkeiten zu reduzieren. Gemeinsam wollen 

wir innovative Ansätze für eine krisenfeste 

vorausschauende Entwicklung finden und dadurch die 

Zukunftsfähigkeit der Region nachhaltig verbessern. 
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Im Gespräch mit engagierten Jugendbeauftragten entstand die Idee einer digitalen 

Ideenwerkstatt für Kinder und Jugendliche. Zwischen April und Mai 2022 konnte eine digitale 

Ideenpinnwand (Mural) bearbeitet werden. Auf Grund der positiven Resonanz, sowie um weitere 

digitale Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen, wurde schließlich ebenso eine öffentliche, 

allgemeine Pinnwand eröffnet. Die Bekanntmachung erfolgte über Social Media, per Mail und die 

LAG-Website, auf der eine separate Unterseite zur Erstellung der LES eingerichtet wurde. 

Der Landkreis Augsburg leistet umfassende Grundlagenarbeit mit der Erstellung diverser 

Entwicklungskonzepte (Tourismus, Radverkehr, Inklusion, Integration, Jugendarbeit etc.) auf 

denen die LAG aufbauen kann. Bei allen Konzepten nahm die aktive Bürgerbeteiligung eine 

wichtige Rolle ein, neben Experten-Befragungen und Dialogforen zählten auch Bürgerworkshops 

zu den wichtigsten Beteiligungsformaten.  

Die Ergebnisse der Experteninterviews und Bürgerbeteiligungsformate sowie sekundärer Quellen 

wurden dem Steuerkreis vorgestellt, die Umsetzungsmöglichkeiten bewertet und die 

grundlegenden Ansätze der vorliegenden LES validiert. Die im Folgenden ausgearbeiteten 

Entwicklungsziele wurden in ihrer Entwurfsfassung mittels Online-Umfrage durch die Mitglieder 

priorisiert und es konnten Anmerkungen eingereicht werden. Diese Möglichkeit wurde von 22 

Personen wahrgenommen.  

Der gesamte Prozess der LES-Erstellung wurde transparent durch eine intensive 

Öffentlichkeitsarbeit in der Tageszeitung, den gemeindlichen Mitteilungsblättern sowie auf der 

Internetseite der LAG begleitet. Seit März 2022 pflegt die LAG eigene Social-Media-Kanäle, um 

eine noch breitere Zielgruppe über LEADER und die Aktivitäten der LAG zu informieren. Auch hier 

boten sich für die Bevölkerung immer wieder Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zum 

Austausch. Die Beträge erreichten im Schnitt ca. 250 Konten. 

Bei der öffentlichen Mitgliederversammlung der LAG am 29.06.2022 in Gablingen mit Vorstellung 

und Beschlussfassung der Lokalen Entwicklungsstrategie waren 20 Teilnehmer anwesend. Diese 

wurden umfassend über die LES informiert und konnten nochmals Anregungen zur Stärken-

Schwächen-Analyse sowie dem Zielsystem einbringen. Nach Zwischenabstimmungen zu den 

einzelnen Kapiteln fasste die Mitgliederversammlung abschließend den Beschluss zur 

Gesamtstrategie. 

Sämtliche Stationen der Bürgerbeteiligung sowie der Öffentlichkeitsarbeit sind in Anlage A1 zu 

finden. 
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Entscheidungen zur Steuerung der Lokalen Entwicklungsstrategie auf den Steuerkreis zu 

übertragen. Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 29.06.2022 wird dem Steuerkreis 

die Steuerung des lokalen Entwicklungsprozesses durch Entscheidungen zur Umsetzung der 

Lokalen Entwicklungsstrategie sowie das Monitoring übertragen. Informationen zu den 

Tätigkeiten, die in diesem Rahmen stattfinden, werden einmal jährlich auf der 

Mitgliederversammlung vorgestellt. Der Vorstand, die Leitungsebene, regelt alle 

Vereinsgeschäfte, die nicht der Mitgliederversammlung oder dem Steuerkreis vorbehalten sind. 

Der Steuerkreis ist das Organ zur Durchführung eines ordnungsgemäßen 

Projektauswahlverfahrens sowie zur Steuerung und Kontrolle der LES. In die Erstellung 

derselben war der Steuerkreis maßgeblich eingebunden. Aufgabe des Fachbeirats ist die 

fachliche Beratung von Vorstand und Steuerkreis. Die Koordinationsstelle zwischen allen 

Gremien ist das LAG-Management. Es bereitet deren Sitzungen vor und nimmt beratend daran 

teil. Seine Aufgaben werden im nächsten Abschnitt erläutert. Beratende Tätigkeiten des LAG-

Managements und der Projektträger übernimmt der LEADER-Manager am AELF Nördlingen.  

Die grundsätzlichen Strukturen und Aufgaben der Gremien und Akteure sind im folgenden 

Organigramm (vgl. Abbildung 2: Organigramm der LAG ReAL West) dargestellt. Die Struktur wurde von 

der Förderperiode 2014-2020/22 übernommen, sie hat sich in der täglichen Arbeit bewährt. 

 

Abbildung 2: Organigramm der LAG ReAL West 

4.3 LAG-Management 

Das LAG-Management wird über die Geschäftsstelle des Vereins sichergestellt, die mit 

1,5 Stellen und einem wöchentlichen Arbeitsumfang von 58,5 Stunden ausgestattet ist. Der 

Geschäftsführende Regionalmanager hat eine Vollzeitstelle und wird bei der Arbeit durch eine 

Regionalmanagerin mit einer halben Stelle unterstützt. Aufgaben und Arbeitsweise des LAG-

Managements werden über eine durch die Vorstandschaft erlassene Geschäftsanweisung 

verbindlich und transparent geregelt.  





http://www.realwest.de/
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Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Sitzungen des Steuerkreises finden im Regelfall in Präsenz 

statt. In besonderen Fällen ist, unter Beachtung des Vereinsrechts, auch eine digitale Sitzung 

möglich. 

Das Gremium ist beschlussfähig, wenn 9 der 16 Mitglieder anwesend sind. Darüber hinaus 

müssen mindestens 50% der anwesenden Mitglieder aus dem nichtöffentlichen Bereich 

stammen, d.h. Wirtschafts- und Sozialpartner (WiSo-Partner) oder Vertreter der 

Zivilgesellschaft sein (50%-Quorum). Überwiegen die öffentlichen Vertreter kann lediglich ein 

Vorbehaltsbeschluss gefasst werden. Die Voten der fehlenden Stimmberechtigten werden 

nachträglich im schriftlichen Verfahren eingeholt. Das Doppelte Quorum bedingt, dass 

außerdem keine einzelne Interessensgruppe mit mehr als 49% der Stimmen vertreten sein darf. 

Jedes Mitglied des Steuerkreises ist einer bestimmten Interessensgruppe zugeordnet (vgl. 

Tabelle 1). Der Beschluss wird mit einfacher Stimmenmehrheit in offener Abstimmung gefasst. 

Die Beschlussfähigkeit muss bei jeder Auswahlentscheidung festgestellt und dokumentiert 

werden. 

Interessenskonflikte werden in der Geschäftsordnung des Steuerkreises geregelt. Es gelten die 

Vorgaben gemäß Förderrichtlinie. Vor der Abstimmung müssen die Mitglieder des Steuerkreises 

bestehende Interessenskonflikte (bzw. persönliche Beteiligungen) anzeigen. Eine persönliche 

Beteiligung liegt etwa vor, wenn die Entscheidung einem Mitglied des Steuerkreises bzw. des LAG-

Managements selbst, einem Angehörigen oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder 

juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts einen unmittelbaren Vorteil oder 

Nachteil verschaffen würde. Dies gilt u. a. auch für Bürgermeister bei Antragstellung ihrer 

Gemeinde, Vereinsvorsitzende bei Antragstellung ihres Vereins etc. Bei Kooperationsprojekten 

gelten der Antragsteller und die in der Kooperationsvereinbarung genannten finanziell und 

inhaltlich beteiligten Projektpartner als persönlich beteiligt. Wenn die LAG selbst Projektträger ist, 

begründet dies keinen Interessenskonflikt für die Mitglieder des LAG-Steuerkreises bei 

Auswahlentscheidungen im Rahmen des üblichen Projektauswahlverfahrens. 

Die Auswahlentscheidung erfolgt in einem offenen Diskussionsprozess. Maßgeblich für die 

Auswahlwürdigkeit ist die Übereinstimmung des Projekts mit der LES für LEADER 2023-2027. 

Diese wird anhand der formalisierten Checkliste mit 13 Projektauswahlkriterien geprüft, die 

nachfolgend aufgeführt sowie in Anlage A 6 zu finden ist. Sie ist ebenso auf der Internetseite 

der LAG einsehbar. Ein besonderes Augenmerk wird bei der Bewertung auf Resilienzaspekte 

gelegt. 

In Ausnahmefällen, z.B. aufgrund besonderer Dringlichkeit, kann die Abstimmung im 

Umlaufverfahren erfolgen. Das Projekt muss aber in einer vorherigen Sitzung bereits 

besprochen worden sein und der Steuerkreis muss dem Umlaufverfahren zugestimmt haben. 

Die Projektunterlagen werden daraufhin mit einer Stellungnahme der LAG-Geschäftsstelle 

sowie einem Beschlussvorschlag per E-Mail versandt. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall 

innerhalb einer Woche ebenfalls schriftlich (per E-Mail oder Fax). Das Ergebnis wird 

dokumentiert und dem Steuerkreis mitgeteilt. Eine Abstimmung im Onlineverfahren ist 

entsprechend der Regelungen im Vereinsrecht und der Anforderungen an ordnungsgemäße 

Auswahlverfahren bzw. Entscheidungen und deren Dokumentation zulässig und in der 

Geschäftsordnung geregelt. 
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Im Fall einer Ablehnung oder Zurückstellung des Projektantrags durch den Steuerkreis wird der 

Antragsteller schriftlich über die Gründe informiert. Ihm wird in der nächsten Sitzung die 

Möglichkeit eröffnet, Einwendungen gegen die Entscheidung zu erheben. Der Steuerkreis hat 

nach Anhörung erneut einen Beschluss zu fassen. Der Antragsteller kann trotz Ablehnung durch 

den Steuerkreis einen Förderantrag bei der Bewilligungsstelle, dem AELF Nördlingen, stellen.  

Die Auswahlentscheidung wird in einem Protokoll fundiert dokumentiert. Dieses wird auf der 

Internetseite veröffentlicht. Die transparente Auswahl und das eindeutige und 

nachvollziehbare Ergebnis bei der Projektauswahl sind damit sichergestellt.  

4.5 Projektauswahlkriterien 

Die Checkliste zu den Projektauswahlkriterien (s. a. Anlage 6), anhand derer die Diskussion und 

Abstimmung im Steuerkreis erfolgt, gewährleistet ein diskriminierungsfreies und transparentes 

Projektauswahlverfahren. Sie orientiert sich stark an der Muster-Checkliste des StMELF, welche 

mit der Checkliste der Förderperiode 2014-2020/22 kombiniert wurde. Hierdurch wird eine 

Konstanz in der Projektbewertung erreicht. Die Projekte werden durch die Checkliste 

formalisiert und nach dem gleichen Schema bewertet. Die Checkliste wird von der 

Geschäftsstelle mit einem Bewertungsvorschlag zusammen mit der Sitzungseinladung an den 

Steuerkreis versandt. Sie umfasst 13 Kriterien; 11 vorgegebene sowie 2 LAG-spezifische 

Kriterien. Diese wurden dem Steuerkreis in seiner Sitzung vom 18.05.2022 vorgestellt und mit 

der Mitgliederversammlung vom 29.06.2022 beschlossen. Anhand eines Punktesystems können 

je nach Höhe des Beitrags 0-3 Punkte vergeben werden, wobei drei Punkte die bestmögliche 

Bewertung darstellen.  

Die Kriterien werden unterteilt in 4 Ausschluss- und 9 Pflichtkriterien. Während 

Ausschlusskriterien mit mindestens einem Punkt bewertet werden müssen (bei null Punkten 

erfolgt der Ausschluss der Antragstellung) ist es möglich, Pflichtkriterien bei einer Nichterfüllung 

mit null Punkten zu bewerten, ohne dass es notwendigerweise zum Ausschluss des Projekts 

kommt. Bei der Auswahl der Kriterien wurde darauf geachtet, dass sie auch einer reflexiv 

resilienten Entwicklung zuträglich sind. Die Projektträger sollen durch die Checkliste dazu 

animiert werden, ihre Projektidee auf weitere Aspekte zu prüfen, um einen noch nachhaltigeren 

Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten. Das LAG-Management steht den Projektträgern 

dabei beratend zur Seite. 

Die verpflichtend vorgegebenen Ausschlusskriterien sind: 

A1: Grad der Bürger- und / oder Akteursbeteiligung 

0 Punkte 
1 Punkt 
2 Punkte 
 
3 Punkte 

Keine öffentliche Information oder Beteiligungsmöglichkeit  
Öffentliche Information und Sensibilisierungsprozesse erkennbar  
Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung oder Umsetzung 
oder Betrieb des Projektes gegeben  
Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung und/oder 
Umsetzung und/oder Betrieb des Projekts gegeben 

Mindestpunktzahl: 1 
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A2: Übereinstimmung mit den Zielen in der LES 

0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

Kein Beitrag zu einem EZ 
Erkennbarer inhaltlicher Beitrag zu einem EZ gegeben  
Deutlicher inhaltlicher Beitrag zu einem EZ gegeben  
Messbarer Beitrag zu einem HZ gegeben 

Mindestpunktzahl: 1 

 

 

A3: Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und / oder Naturschutz 

0 Punkte: 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

negativer Beitrag 
Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema 
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

Mindestpunktzahl: 1 

 

 

A4: Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen 

0 Punkte: 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

negativer Beitrag 
Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema 
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

Mindestpunktzahl: 1 

 

Folgende Pflichtkriterien gelten für die Checkliste: 

 

P2: Beitrag zum sozialen Zusammenhalt 

0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte: 

kein Beitrag 
Bezugspunkte zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts erkennbar  
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

 

 

P3: Innovationsgehalt 

0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

kein innovativer Ansatz 
lokal innovativer Ansatz (z.B. für betroffene Gemeinde) 
regional innovativer Ansatz (z.B. für LAG-Gebiet neuartig) 
überregional innovativer Ansatz (z.B. über das LAG-Gebiet hinaus) 

 

 

P4: Bedeutung/Nutzen für das LAG-Gebiet 

0 Punkte:  
 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte: 

Kein über den Antragsteller hinausgehender Nutzen (bei Antragsteller 
Gebietskörperschaft oder LAG nie zutreffend) 
Nutzen für eine LAG-Gemeinde  
Nutzen für mehrere LAG-Gemeinden  
Nutzen für das gesamte LAG-Gebiet und ggf. über die LAG hinaus 

 

 

P5: Vernetzter Ansatz zwischen Partnern und/ oder Sektoren und/oder Projekten 

0 Punkte:  
1 Punkt: 
 
2 Punkte: 
 
3 Punkte: 

Kein Beitrag zur Vernetzung  
Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen Partnern oder Sektoren oder  
Projekten 
Vernetzung/Zusammenarbeit zw. Partnern und/oder Sektoren und/oder 
Projekten  
Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen Partnern, Sektoren und Projekten 

 

P1: Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität 

0 Punkte:  
1 Punkt: 
 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

Kein Beitrag zu dem Thema 
Bezugspunkte zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. Steigerung der  
Lebensqualität erkennbar  
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 
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Vergangenheit gefördert werden konnten. Durch die hohe Schwelle von mindestens 66 % der 

Punkte im Projektauswahlverfahren wurden Projektträger dazu animiert ihre Projekte möglichst 

vielseitig und der Region dienlich aufzustellen. Dies hatte positive Effekte auf die resiliente 

Entwicklung bereits in LEADER 2014-2020/22. Auch in LEADER 2023-2027 wird diese Punktehürde 

beibehalten.  

Gleichwohl besteht weiterhin ein großer Handlungsbedarf, da unter anderem die Krisen seit 2020 

Unzulänglichkeiten bzw. Verbesserungspotentiale aufgezeigt haben. Dabei hat die grundlegende 

Entwicklungsstrategie weiterhin Bestand. Die bisherige Arbeit wird durchweg positiv bewertet 

und setzte an den richtigen Stellschrauben an. Die vorhandene Basis soll in der kommenden 

Förderperiode weiter verfeinert werden, wodurch Potentiale für eine resiliente Entwicklung besser 

aufgezeigt und schließlich auch genutzt werden sollen. Die Ausgangslage für die künftigen 

Entwicklungen wird in den jeweiligen SWOT-Analysen noch genauer betrachtet. Hierbei wurden die 

wichtigsten Handlungsfelder, die sich aus der Evaluation und Expertengesprächen ergaben, einer 

eingehenden Prüfung unterzogen und dabei die wesentlichen Herausforderungen und die 

Verwundbarkeit der Region analysiert.  

 

5.2 Bestehende Initiativen in LES relevanten Bereichen 

Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Holzwinkel-Altenmünster mit den LAG-Gemeinden 

Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden zielt auf die Sicherung 

der ländlichen Region als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum ab sowie den Beitrag zu 

einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur und der nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft. 

Gemeindeübergreifende Problemstellungen sollen im Rahmen des Zusammenschlusses 

gemeinsam gelöst und Synergieeffekte genutzt werden. Die ILE Holzwinkel-Altenmünster stellt 

zum Jahr 2023 ein neues integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) auf. ReAL West ist als 

Mitglied der ILE an diesem Prozess beteiligt. Ergebnisse aus der Erstellung der LES fließen in den 

Erstellungsprozess des ILEK mit ein. Hohe Überschneidungen mit dem Zielsystem sind aus diesem 

Grund sehr wahrscheinlich. So können hier Wissen und Erfahrungen ausgetauscht und eng 

kooperiert werden.  

Das Regionalmanagement des Wirtschaftsraums Augsburg A3, das die Stadt und den Landkreis 

Augsburg sowie den Landkreis Aichach-Friedberg umfasst, hat die Aufgabe, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken und Entwicklungspotentiale auszuschöpfen. Im Zuge 

der Aufstellung der LES wurden weitere Abstimmungsgespräche mit dem Regionalmanagement 

geführt und Potentiale zur Zusammenarbeit erörtert. Das Ziel der Zusammenarbeit ist vor allem, 

die Qualität der Region als Wohn- und Lebensraum zu vermitteln sowie deren Attraktivität 

hervorzuheben. (vgl. auch Abbildung 1) 

Die Initiativen des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) in Krumbach umfassen 18 laufende 

Verfahren und acht geplante Verfahren. Zu diesen zählen 21 Verfahren zur Dorferneuerung, 

vier Verfahren zur Flurneuordnung sowie ein Verfahren zur Flurneuordnung mit Dorferneuerung. 

Darüber hinaus fördert das ALE das Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Ustersbach.  

Weitere LES-relevante Partner und Konzepte, die bereits in den Erstellungsprozess der LES 

eingeflossen sind, werden hier nochmals erwähnt. Im Sachgebiet Demographie sind auf 
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Verwundbarkeit der Region gering 

Durch die Gründung der Öko-Modellregion wurden vorhandene Netzwerke zur regionalen Vermarktung gestärkt und 
Produzenten und weiterverarbeitende Betriebe vernetzt. Die Öko-Modellregion hilft der Regionalentwicklung die 
Netzwerke zu erweitern und die vorhandenen resilienten Ansätze zu verstetigen und auszubauen. Vernetzung sollte in 
anderen Branchen ebenso forciert werden, um den vielfältigen Herausforderungen zu begegnen. 

 

Resilienzansätze und Entwicklungspotentiale 

Die Krisen der letzten Jahre haben in unterschiedlichsten Zusammenhängen die Wichtigkeit 

regionaler (Land-)Wirtschaft und Wertschöpfung verdeutlicht. Regionalität und Nachhaltigkeit 

rückten ins Bewusstsein der Bevölkerung. Einzelne Initiativen griffen diese Impulse auf. 

Gestärkte Strukturen befähigen die Region, auf Veränderungen zu reagieren. Diese Trends gilt 

es aufzunehmen, zu fördern und zu verstetigen. In der Vernetzung von 

Erzeugern/Produzenten/Dienstleistern und potentiellen Kunden, der Förderung regionaler 

Vermarktungsstrukturen und Wertschöpfungsketten sowie der weiteren Sensibilisierung der 

Bevölkerung liegt großes Potential aber ebenso großer Handlungsbedarf.  

Initiativen von Vereinen, Verbänden und anderer (über-)regionaler Akteure in den Bereichen 

Klimaschutz, Digitalisierung und Fachkräftesicherung sind vorhanden und in Planung. Eine der 

größten Herausforderungen ist es, das Bewusstsein der Unternehmer und Betriebe für die 

Veränderungsnotwendigkeit zu schaffen. Potential liegt insbesondere im Ausbau der Netzwerke 

und gleichzeitigen Schaffung von Transparenz zu vorhanden Angeboten. 

 

5.3.4 Klima & Energiewende, Natur & Umwelt 

Klima & Energiewende 

Mit dem Klimaschutzkonzept wurden 2011 die Weichen für die Klimaschutzaktivitäten im 

Wirtschaftsraum Augsburg gestellt und mit der Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 um 

55 % ein konkretes Ziel für die Region formuliert. 

Die Umsetzung der Energiewende im LAG-Gebiet ist gemäß den Zielen und Leitlinien des 

Naturparks verträglich zu gestalten. Die Herausforderung liegt darin, den Energiewandel sowohl 

technisch als auch wirtschaftlich zu meistern, denn das erforderliche Potential wäre vorhanden: 

Der Wirtschaftsraum Augsburg verzeichnet eine Globalstrahlung mit etwa 1.140 

Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter/Jahr und liegt damit im bundesdeutschen Vergleich 

im oberen Bereich. Im Schnitt werden 2022 rund 34,6 % des regionalen Strombedarfs von 

Erneuerbaren Energien gedeckt (Photovoltaik, Wasserkraft und Biomasse; Windkraft spielt im 

Landkreis nur eine untergeordnete Rolle), bundesweit liegt der Durchschnittswert bei knapp 

43 %. Ein Grund für den niedrigen Wert bei der Eigenversorgung sind stromintensive Betriebe, 

die sich im Landkreis niedergelassen haben. 
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(etwa Car-Sharing) bislang nicht etabliert, Ladesäulen für E-Autos nicht flächendeckend verfügbar. 

Das Auto ist nach wie vor Verkehrsmittel Nr. 1.  

Einzelne Initiativen/alternative Mobilitätskonzepte sind vorhanden: etwa soll Ende 2022 ein Bus-

on-Demand den Nahverkehr im Holzwinkel, Zusamtal und Rothtal deutlich verbessern (ILE 

Holzwinkel Altenmünster). Der geplante Bahnausbau der Strecke Ulm-Augsburg wird zwar die 

Regionsmetropole Augsburg besser vernetzen, der Umfang des Nutzens für die Bevölkerung des 

LAG-Gebietes ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Je nach Trassenverlauf ist aber mit einer 

Verbesserung des Taktes in Richtung Augsburg zu rechnen. 

Hingegen soll die vor 30 Jahren stillgelegte Staudenbahn mit elektrischen Zügen reaktiviert 

werden. Frühestens im Jahr 2026 könnten die ersten Bahnen auf der 13 km langen Strecke 

zwischen Langenneufnach und Gessertshausen verkehren. Ein Gutachten bescheinigte der 

reaktivierten Staudenbahn rund 700 neue Kunden für den öffentlichen Nahverkehr. Für einen 

maximalen Nutzen gilt es dann aber auch die Mobilität zu den Bahnhöfen/Haltestationen und die 

örtliche Infrastruktur zu berücksichtigen (Barrierefreiheit, Abstellmöglichkeiten für Räder, 

Zubringer-ÖPNV, etc.). 

Interkommunale Zusammenarbeit fand auf LAG-Ebene in der vergangenen Förderperiode im 

Rahmen gemeinsamer LEADER-Projekte sowie der regelmäßigen Zusammenkünfte der LAG-

Gremien statt. In der LAG gibt es vier Verwaltungsgemeinschaften, in denen interkommunale 

Zusammenarbeit ebenso praktiziert wird, wie in interkommunalen Verbänden, wie z.B. 

Schulverband, Abwasserzweckverband, etc. Auch auf Landkreisebene findet ein regelmäßiger 

Austausch statt.  

Eine noch bessere Vernetzung der Akteure und Angebote ist in allen Handlungsfeldern 

wünschenswert. Netzwerke an sich bieten großes Potential in der gegenseitigen Unterstützung, 

sie verbessern den Informationsaustausch und helfen Krisensituationen zu vermeiden bzw. zu 

bewältigen. Durch die Vernetzung von vorhandenen Angeboten und von Akteuren auch 

branchenübergreifend, können Synergien gehoben werden.  

Sich Kennenlernen schafft Vertrauen; Kooperationsstrukturen schaffen Verbindlichkeit, stärken 

die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und sind damit die Grundlage für nachhaltige 

Innovationen und fördern eine resiliente Entwicklung der Region. Diese Prozesse können durch 

die Etablierung von Kommunikations- und Austauschplattformen (Arbeitskreise, Netzwerktreffen, 

etc.) mit klar definierter Zielsetzung vorangetrieben werden.  

Die Angebote der Region sind in erster Linie analog. Während der Pandemie wurden z.B. im 

Bereich der Jugendarbeit erfolgreich digitale Formate entwickelt und eingesetzt. Insgesamt 

werden jedoch die Chancen der Digitalisierung weder im Bereich Naherholung und Tourismus 

noch im Bereich Wirtschaft ausreichend genutzt. Bestehende Angebote können durch 

Digitalisierungsmöglichkeiten erweitert werden, Informationen besser verfügbar gemacht und 

die Reichweite erhöht werden. Auch die Vernetzung der Akteure kann durch digitale Angebote 

verbessert und Ressourcen u.U. gemeinsam genutzt werden. Dadurch können Anbieter und 

Unternehmen ihr Leistungsspektrum sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Die Pandemie 

kann hierbei als Katalysator genutzt werden. Insbesondere in den Jahren 2020-2022 konnten auch 

ältere Generationen ihre Fähigkeiten im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik steigern. 

Diesen Schwung gilt es auch zukünftig mitzunehmen und auszunutzen. 
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Freizeitbeschäftigungen, Vereins- und Kulturleben litten unter den Beschränkungen. So ergibt 

sich ein noch offensichtlicherer Handlungsbedarf in den Bereichen Demographie, Jugend und 

Ehrenamt, als in der vorangegangenen Förderperiode.  

Durch jüngste Ereignisse wie den Ukraine-Krieg, die Pandemie oder Überschwemmungen durch 

Starkregen wurde einmal mehr deutlich, dass die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität einer 

Region in besonderem Maße von ihrer Widerstands- und Anpassungsfähigkeit abhängt. Neu an 

der vorliegenden LES ist deshalb, dass die resiliente Entwicklung der Region als zentrales 

Element in allen Handlungsfeldern sowie bei den Projektauswahlkriterien explizit berücksichtigt 

wird. Zu den zentralen aktuellen und künftigen Herausforderungen zählen dabei wie in Kapitel 1 

erläutert Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Ressourcenschutz und Artenvielfalt, 

Sicherung der Daseinsvorsorge, Regionale Wertschöpfung sowie Sozialer Zusammenhalt. 

In den Strategieworkshops wurden die Teilnehmer gebeten, die Resilienz der Region in den 

Bereichen Daseinsvorsorge für Alle, Kultur, Tourismus und Naherholung; Klima, Umwelt und 

Natur; Wirtschaft und regionale Wertschöpfung; Digitalisierung und Mobilität zu bewerten. Im 

Ergebnis zeigte sich Handlungsbedarf in allen Feldern, denn keinem wurde eine hohe Resilienz 

bescheinigt und grundsätzlich wurden auch regionale Unterschiede deutlich. Wohlwissend, 

dass eine objektive Bewertung der vielschichtigen Themengebiete mittels Punktabfrage nur 

schwer möglich ist, wurde die Abfrage durchgeführt. Folglich ergaben sich interessante 

Diskussionen zu den persönlichen Einschätzungen, die wiederum in die nachfolgende 

Zieldefinition und Priorisierung mit einflossen.  

Ziel der LAG ist es vor allem, den Prozess der Region hin zu einer reflexiv resilienten Region zu 

begleiten. In diesem Zusammenhang spielt neben der Wandlungs- auch die 

Innovationsfähigkeit der Region und ihrer Akteure eine wichtige Rolle und wird deshalb in der 

Projektauswahl als Kriterium bewertet.  

Neue Wege zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und Einbindung der Bevölkerung ergeben 

sich durch die Nutzung Sozialer Medien. Der Einsatz soll weiter ausgebaut werden, um 

insbesondere auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und auf die Arbeit der LAG aufmerksam 

zu machen, Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten und zur aktiven Mitgestaltung anzuregen. 

Die Rolle der LAG als Koordinations- und Kooperationsstelle soll weiterhin durch die intensive 

Pflege und den Ausbau des Akteursnetzwerks gestärkt werden. Vernetzung und Kooperation, 

auch auf überregionaler Ebene, kommen im Sinne neuer Herangehensweisen und integrativer 

Problemlösungsansätze eine zentrale Bedeutung zu. Mit der Weiterentwicklung der 

Beteiligungsprozesse und Kooperationen, sowie der Durchführung von Netzwerktreffen soll die 

Vernetzung (über-)regionaler Akteure verbessert, regionale Wertschöpfungsketten gefördert 

und multisektorale Synergien gehoben werden. 

Durch die Projektauswahlkriterien und entsprechende Bewertung multisektoraler, integrierter 

und innovativer Merkmale, werden Projektträger künftig dazu angeregt, sich explizit mit diesen 

Aspekten zu beschäftigen bzw. diese nach Möglichkeit in der Projektausgestaltung zu 

berücksichtigen.  
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Handlungsziel 3.1: Verbesserung der Klimabilanz und Förderung der Energiewende 

Das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für die Herausforderungen der Klimakrise ist 

eine Chance, um bei vielfältigsten Projekten eine Verbesserung der Klimabilanz als 

nebengeordnetes Ziel zu berücksichtigen. Dezentrale Energieerzeugung, auch durch regionale 

Wertschöpfung, und die Förderung der Energiewende auf lokaler und regionaler Ebene mit 

Einbezug von Bürgerinnen und Bürgern können weitere Themen dieses Handlungsziels sein.  

 

Handlungsziel 3.2: Information und Bewusstseinsbildung für Klima, Natur und Umwelt  

Voraussetzung für neue Ideen, kreative Problemlösungen und erfolgreiche Maßnahmen sind 

Verständnis und Akzeptanz im Bereich Klima, Umwelt und Natur. In der Umweltbildung liegt 

die große Chance zur Umsetzungsbegleitung eines effektiven und effizienten Klima-, Umwelt- 

und Naturschutzes. Durch Projekte in diesem Handlungsziel kann u.a. das Konfliktpotential 

reduziert, Bürgerinnen und Bürger für Engagement gewonnen und die Akzeptanz für 

Maßnahmen gesteigert werden.  

 

Handlungsziel 3.3: Erhalt der typisch schwäbischen Natur- und Kulturlandschaft sowie deren 

Anpassung an den Klimawandel 

Die negativen Auswirkungen von Energiewende und konventioneller Landwirtschaft auf das 

Landschaftsbild und die Artenvielfalt sind zentrale Schwächen. Gepaart mit dem Risiko, dass 

Natur- und Landschaftsschutz oft als entwicklungshemmend empfunden werden, ist hier 

besonderer Handlungsbedarf gegeben. Chancen bestehen im vorhandenen Potential des 

Naturparks, dem grundsätzlich vorhandenen Interesse der Bevölkerung am Themengebiet 

sowie den existierenden aktiven Initiativen und Akteuren. 

 

Tabelle 13: Zielsystem Entwicklungsziel 3  

EZ3 

Nachhaltiger Klima-, Natur- und Umweltschutz begegnet dem Klimawandel, begleitet die 
Energiewende, erhält Vielfalt und stärkt die Region 

 Handlungsziel Indikator Zielgröße Termin 

HZ 
3.1 

Verbesserung der Klimabilanz und 
Förderung der Energiewende 

Modellprojekt 
Anzahl Maßnahmen 

1 
2 

2027 

HZ 
3.2 

Information und 
Bewusstseinsbildung für Klima, 
Natur und Umwelt 

Maßnahme 
Veranstaltungen 
Integration in Projekte 
aus anderen HZ 

1 
4 
3 

2027 

HZ 
3.3 

Erhalt der typisch schwäbischen 
Natur- und Kulturlandschaft sowie 
deren Anpassung an den 
Klimawandel 

Maßnahmen 
davon  
Konzept/Modellprojekt 

3 
 
1 

2027 
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Handlungsziel 4.3: Mit neuen Ansätzen den Herausforderungen und Veränderungen der 

Wirtschafts-und Arbeitswelt begegnen 

Die wirtschaftlichen Schwächen konzentrieren sich insb. auf die Themen Fachkräfte- und 

Azubimangel, denen beispielsweise in Kooperation mit dem Regionalmanagement A3 

entgegengewirkt werden kann. Darüber hinaus verändern sich Arbeitswelt und 

Arbeitsplatzangebot etwa durch fortschreitende Digitalisierung, veränderte Bedarfe und 

Wirtschaftsstrukturen vor Ort sowie Innovationen in unterschiedlichsten Bereichen. 

Passgenaue Lösungsansätze für den ländlichen Raum beispielsweise durch Co-Working-

Angebote, Bildungsangebote für Lebenslanges Lernen oder Projekte, die die 

Kooperationsfähigkeit durch Vernetzung und Informations-/Wissensvermittlung fördern, 

können zu diesem Handlungsziel beitragen.  

Zusätzliche Ansatzpunkte sind die Vernetzung der örtlichen Gewerbeverbände, die Schaffung 

eines überörtlichen Gewerbeverbandes oder kreative Lösungen zur Reaktivierung und Nutzung 

gewerblicher Leerstände. 

 

Tabelle 14: Zielsystem Entwicklungsziel 4  

EZ4 

Regionale Wertschöpfung und eine nachhaltige Entwicklung von 
(Land-)Wirtschaft, Handwerk sowie Dienstleistungsbranche sichern den 

Wirtschaftsstandort 

 Handlungsziel Indikator Zielgröße Termin 

HZ 

4.1 

Transformationsprozesse 
anstoßen und begleiten - 
Stärkung der 
Innovationsfähigkeit und 
Veränderungsbereitschaft von 
(Land-) Wirtschaft, Handwerk 
und Dienstleistungsbranche 

Anzahl Maßnahmen 
 
davon eigene 
Veranstaltungen 

3 
 
1 

2027 

HZ 

4.2 

Aufbau und Förderung 
regionaler 
Wertschöpfungsketten sowie 
Vermarktungsstrukturen 

Anzahl Maßnahmen  2 2027 

HZ 

4.3 

Mit neuen Ansätzen den 
Herausforderungen und 
Veränderungen der 
Wirtschafts- und Arbeitswelt 
begegnen 

Arbeitskreis 
 
Anzahl Maßnahmen 

1 
 
4 

2027 
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EZ 5 
Mobilität, Digitalisierung und interkommunale Zusammenarbeit 
machen unsere Region fit für die Zukunft 

 

Handlungsziel 5.1: Aufbau nachhaltiger Mobilitätsangebote im ländlichen Raum und 

Förderung durchgehender Mobilitätsketten 

In allen vorgenannten Entwicklungszielen wurden Defizite durch unzureichende 

Mobilitätsangebote identifiziert. Gerade für die Attraktivität des Standortes für Einheimische 

und Besucher aber auch für die Erreichbarkeit kultureller und touristischer Angebote ist eine 

Verbesserung erforderlich. Dabei sollen durchgehende Mobilitätsketten unabhängig vom 

Verkehrsmittel gefördert werden. Der sichere Ausbau von innerörtlichen Radverkehrsachsen 

gehört ebenso zu diesem Handlungsfeld, wie die Anbindung von Bahnhöfen und Schaffung der 

notwendigen Infrastruktur für die sich ändernden Anforderungen aufgrund der Verkehrswende. 

Ein funktionierendes, nachhaltiges Mobilitätsangebot und die Nutzung moderner Technik 

helfen dabei eine widerstandsfähige und wandlungsfähige Region aufzubauen. Sie begegnen 

allen Herausforderungen einer resilienten Entwicklung. 

 

Handlungsziel 5.2: Nutzung von Digitalisierungschancen, um Effizienzgewinne, 

Kostensenkungen, Qualitäts- und Attraktivitätssteigerungen in den jeweiligen 

Entwicklungszielen zu erreichen 

Die Potentiale der Digitalisierung im ländlichen Raum ermöglichen die Überwindung räumlicher 

Distanzen; es ergeben sich Chancen für neuartige Dienste und Angebote und insgesamt sind 

Effizienzsteigerungen, Kostensenkungen oder allgemeine Attraktivitätssteigerungen möglich. 

Zusätzliche Chancen durch Digitalisierung sollten deshalb bei allen Projekten geprüft werden, 

um ggf. einen noch nachhaltigeren Beitrag zur Regionalentwicklung zu erzielen. 

Digitalisierungsvorhaben tragen durch regionalen Vernetzung, Flexibilisierung von Produkt- und 

Dienstleistungsangeboten, aber auch durch die Überwindung räumlicher Distanzen, zur 

resilienten Entwicklung der Region bei. 

 

Handlungsziel 5.3: Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Netzwerkbildung 

von Akteuren 

Mit Blick auf den Demografischen Wandel, Personalengpässe, die Unterauslastung von 

Infrastrukturen oder Lücken in der allgemeinen Daseinsvorsorge kann eine verstärkte 

Zusammenarbeit von Kommunen dazu beitragen, die notwendigen Infrastrukturen aufrecht zu 

erhalten und damit Lebens- und Standortqualität zu sichern.  

Kooperationen mit der Beteiligung aller Akteure, Bündelung von Kräften, Aufbau und 

Intensivierung von Netzwerken sowie der Nutzung von Synergieeffekten befördern den 

integrativen und Sektor übergreifenden Ansatz mit den sich ergänzenden und verstärkenden 

Querverbindungen im Zielsystem der LES. Durch Kooperationen werden Kräfte gebündelt, 
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6.3 Finanzplanung  

Zum Zeitpunkt der Aufstellung der LES lagen keine Informationen über die Höhe der zur 

Verfügung stehenden Mittel vor. Aus diesem Grund wurde eine prozentuale Aufteilung der 

Mittel beschlossen. Als Grundlage für die prozentuale Verteilung diente die Bewertung der 

Themenbereiche in den Ideenworkshop und im Rahmen einer Abfrage unter allen LAG 

Mitgliedern. Zudem flossen die Indikatoren der einzelnen Handlungsziele sowie die 

Erkenntnisse der Verwundbarkeitsanalyse in die Überlegungen zur Finanzverteilung ein. 

 

Abbildung 5 zeigt die Finanzplanung für LEADER 2023-2027. Da zum Zeitpunkt der Erstellung 

der LES kein Finanzrahmen vorgegeben war, wird Entwicklungsziel 6 (Summe Förderung des 

LAG-Managements) bei der prozentualen Verteilung der Mittel nicht berücksichtigt. Sobald die 

genaue finanzielle Ausstattung feststeht, wird eine Aufteilung der zur Verfügung stehenden 

Mittel vorgenommen. Da Entwicklungsziel 5 einen multisektoralen Ansatz verfolgt und davon 

auszugehen ist, dass es bei der Projektumsetzung im Regelfall lediglich als sekundäres 

Entwicklungsziel wirken wird, ergibt sich hier folglich eine geringere unmittelbare 

Mittelzuweisung. Anhand des Monitoring-Formblattes wird die Finanzplanung jährlich 

überprüft. Ergeben sich deutliche Strategieabweichungen, kann die Finanzplanung 

entsprechend der gültigen Geschäftsordnung der LAG durch den Steuerkreis aktuellen 

Erfordernissen angepasst werden. 
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EZ 1: Tourismus & Naherholung sowie
Kultur & Brauchtum machen die
Region für Einheimische und
Besucher erlebbar

EZ 2: Sozialer Zusammenhalt &
Daseinsvorsorge für Alle sichern eine
lebenswerte Heimat

EZ 3: Nachhaltiger Klima-, Natur- und
Umweltschutz begegnet dem
Klimawandel, begleitet die
Energiewende, erhält Vielfalt und
stärkt die Region

EZ 4: Regionale Wertschöpfung und
eine nachhaltige Entwicklung von
(Land-)Wirtschaft, Handwerk sowie
Dienstleistungsbranche sichern den
Wirtschaftsstandort

EZ 5: Mobilität, Digitalisierung und
interkommunale Zusammenarbeit
machen unsere Region fit für die
Zukunft

Abbildung 5: Finanzplanung LEADER 2023-2027 je Entwicklungsziel 
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S. 5 
Satzung LAG ReAL West V_2022 

 
§ 11 Beirat  
 
(1) Zur Unterstützung des Vorstands und des Steuerkreises wird bei Bedarf ein beratender Beirat eingerichtet. Die Mit-
glieder des Beirats werden durch den Vorstand bestimmt. Im Beirat sind in erster Linie Vertreter von Fachbehörden und 
Trägern öffentlicher Belange vertreten, soweit sie die Ziele des Vereins unterstützen. Die Mitglieder des Beirats werden 
in der Regel projektbezogen zu den Sitzungen des Vorstands bzw. des Steuerkreises hinzugezogen. Die Mitglieder des 
Beirats müssen nicht Mitglied des Vereins sein. 
 
(2) Der Beirat ist beratend tätig. Die Mitglieder des Beirats haben kein Stimmrecht. 
 
 
§ 12 Arbeitskreise 
 
(1) Durch Beschluss des Vorstands können Arbeitskreise eingerichtet werden. Die Arbeitskreise unterstützen und vertie-
fen fachlich die Arbeit des Vereins. Mitglied der Arbeitskreise können auch Nichtmitglieder des Vereins werden. 
 
(2) Die Arbeitskreismitglieder können bei Bedarf aus ihrer Mitte einen Leiter wählen, der Ansprechpartner für den Vor-
stand und den Geschäftsführer ist. 

 
§ 13 Geschäftsführung / LAG Management 
 
(1) Die Geschäftsführung/das LAG Management wird vom Vorstand bestellt und abberufen. Sie/Es ist ein weiteres nicht 
stimmberechtigtes Mitglied des Vorstandes aufgrund seines/ihres Amtes. Die Geschäftsführung ist zugleich Schriftfüh-
rer. 
 
(2) Die Geschäftsführung/ das LAG Management nimmt die vom Vorstand übertragenen Aufgaben wahr 
 
(3) Zur Durchführung der Aufgaben der Geschäftsführung /  des LAG Managements kann der Vorstand eine Geschäfts-
ordnung erlassen.  

 
§ 14 Kassenprüfer 
 
(1) Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von drei Jahren zu wählen. Die Kassen-
prüfer dürfen weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte 
des Vereins sein. 
 
(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittel-
verwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzu-
stellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprü-
fer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

 
§ 15 Auflösung des Vereins 
  
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Für den Auflösungsbeschluss ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienen stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen den im Verein vertretenen Mitgliedsgemeinden im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl zu, die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich der Gebietskulisse der LAG zu verwen-
den haben. Bei Inanspruchnahme einer Förderung bedarf die Auflösung innerhalb des Verpflichtungszeitraums der Zu-
stimmung der Förderbehörden. Gegebenenfalls ist die Förderung zurückzuzahlen. 
 
(3) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die 
Mitgliederversammlung nichts Anderes abschließend beschließt. 
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§ 16 Schlussbestimmungen 
 
(1) Die Mitgliederversammlung des Vereins vom 29. Juni 2022 hat die Satzung in ihrer vorliegenden Form beschlossen. 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2023 (mit Beginn der Förderperiode 2023-2027) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 04. Juni 2014 außer Kraft. 
 
(2) Der Vorstand wird beauftragt, die geänderte Satzung beim Vereinsregister eintragen zu lassen. 
 
(3) Sollten bei der Eintragung ins Vereinsregister redaktionelle Änderungen erforderlich werden, ist der Vorstand er-
mächtigt diese Änderungen ohne Einberufung einer Mitgliederversammlung vorzunehmen. Die Mitgliederversammlung 
ist über diese Änderungen bei der nächsten Versammlung zu informieren. 
 
Diese Satzung wurde errichtet am: 14.06.2022 
 
 
Fischach, den 29.06.2022 
 
 
 
 
Hubert Kraus   Benjamin Walther 
1.Vorsitzender   Satzungsprotokollführer 
 





http://www.realwest.de/








S. 4 
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4.  Die Teilnehmerliste mit Angaben zur Interessengruppenzugehörigkeit und Dokumentation der Teilnahme 
sind Bestandteil des Gesamtprotokolls. 

 
 
§8 Transparenz der Beschlussfassung 
 
1.  Die LAG veröffentlicht ihre Projektauswahlkriterien und das Prozedere des Auswahlverfahrens auf ihrer 

Website.  
 
2. Die Ergebnisse des Projektauswahlverfahrens werden auf der Website der LAG veröffentlicht.  
 
3. Der Projektträger wird mündlich oder schriftlich über das Ergebnis der Entscheidung über sein Projekt infor-

miert. Im Falle einer Ablehnung seines Projekts wird er schriftlich darüber informiert, welche Gründe für die 
Ablehnung ausschlaggebend waren. Es wird Ihm die Möglichkeit eröffnet in der nächsten Sitzung des Steu-
erkreises, die der Ablehnung folgt Einwendungen gegen die Entscheidung zu erheben. Der Steuerkreis hat 
über das Projekt nach Anhörung abschließend erneut Beschluss zu fassen. 

 
 Weiterhin wird der Projektträger auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er trotz der Ablehnung des 

Projekts durch die LAG einen Förderantrag (mit der negativen LAG-Stellungnahme) bei der Bewilligungs-
stelle stellen kann und ihm so der öffentliche Verfahrens- und Rechtsweg eröffnet wird.  

  
4. Beschlüsse und Informationen zu §3 Ziffer 3 werden soweit sie die lokale Entwicklungsstrategie betreffen 

auf der Website der LAG veröffentlicht. 
 
 
D. Zusammenarbeit mit anderen Organen 
 
§ 9 Berichts- und Zustimmungspflicht der Mitgliederversammlung 
 
1. Über die Tätigkeit des Steuerkreises ist in den satzungsgemäß vorgeschriebenen Mitgliederversammlungen 

Bericht zu erstatten. 
 

2. Beschlüsse zur Anpassung und Fortschreibung der lokalen Entwicklungsstrategie bedürfen zu ihrem Wirk-
samwerden der Zustimmung der Mitgliederversammlung, soweit die Mitgliederversammlung nicht be-
stimmte Befugnisse für Entscheidungen zur LES-Umsetzung auf den Steuerkreis delegiert hat.  

 
 
E. Wirksamkeit 
 
§ 10 Salvatorische Klausel 
Sollte die Geschäftsordnung Regelungen beinhalten, die der Satzung der LAG widersprechen, die der Geschäfts-
ordnung zu Grunde liegt, so gilt in diesem Fall der Vorrang der satzungsgemäßen Regelung.  

 
 

§ 11 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 
 

Die Geschäftsordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Fischach, den 29.06.2022 
 
 
 
 
Hubert Kraus 
1. Vorsitzender ReAL West e.V. & Vorsitzender des LAG-Steuerkreises 
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Projektauswahlkriterien der LAG ReAL West 

LEADER 2023 - 2027 
 
Projekttitel: _______________________________________________________ 
 
 
Ausschlusskriterien (A)  (müssen mit mindestens 1 Punkt bewertet werden) 

A1: Grad der Bürger- und / oder Akteursbeteiligung 
0 Punkte: 
1 Punkt: 
 
2 Punkte: 
 
3 Punkte: 

Keine öffentliche Information oder Beteiligungsmöglichkeit  
Öffentliche Information und  
Sensibilisierungsprozesse erkennbar  
Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung oder 
Umsetzung oder Betrieb des Projektes gegeben  
Einbindung bzw. Beteiligungsmöglichkeit bei Planung und/oder 
Umsetzung und/oder Betrieb des Projekts gegeben 

Mindestpunktzahl: 1 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 

A2: Übereinstimmung mit den Zielen in der LES 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

Kein Beitrag zu einem EZ 
Erkennbarer inhaltlicher Beitrag zu einem EZ gegeben  
Deutlicher inhaltlicher Beitrag zu einem EZ gegeben  
Messbarer Beitrag zu einem HZ gegeben 

Mindestpunktzahl: 1 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 

A3: Beitrag zu Umwelt-, Ressourcen- und / oder Naturschutz 
0 Punkte: 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

negativer Beitrag 
Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema 
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

Mindestpunktzahl: 1 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 

A4: Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen 
0 Punkte: 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

negativer Beitrag 
Neutraler Beitrag bzw. keine Bezugspunkte zu dem Thema 
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

Mindestpunktzahl: 1 

 

Begründung für Punktevergabe: 
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Pflichtkriterien (P)  

 
P2: Innovationsgehalt 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

kein innovativer Ansatz 
lokal innovativer Ansatz (z.B. für betroffene Gemeinde) 
regional innovativer Ansatz (z.B. für LAG-Gebiet neuartig) 
überregional innovativer Ansatz (z.B. über das LAG-Gebiet hinaus) 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 
P3: Bedeutung/Nutzen für das LAG-Gebiet 
0 Punkte:  
 
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte: 

Kein über den Antragsteller hinausgehender Nutzen (bei Antragsteller 
Gebietskörperschaft oder LAG nie zutreffend) 
Nutzen für eine LAG-Gemeinde  
Nutzen für mehrere LAG-Gemeinden  
Nutzen für das gesamte LAG-Gebiet und ggf. über die LAG hinaus 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 
P4: Vernetzter Ansatz zwischen Partnern und/ oder Sektoren und/oder Projekten 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
 
2 Punkte: 
 
3 Punkte: 

Kein Beitrag zur Vernetzung  
Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen Partnern oder Sektoren oder 
Projekten 
Vernetzung/Zusammenarbeit zw. Partnern und/oder Sektoren und/oder 
Projekten   
Vernetzung/Zusammenarbeit zwischen Partnern, Sektoren und Projekten 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 
P5: Beitrag zu weiteren Entwicklungszielen 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte: 

kein Beitrag  
Inhaltlicher Beitrag zu 1 weiteren EZ gegeben 
Inhaltlicher Beitrag zu 2 weiteren EZ gegeben 
Inhaltlicher Beitrag zu mehr als 2 weiteren EZ gegeben 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 
P6: Messbarer Beitrag zu weiteren Handlungszielen 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
2 Punkte: 
3 Punkte: 

kein Beitrag  
messbarer Beitrag zu 1 weiteren Handlungsziel  
messbarer Beitrag zu 2 weiteren Handlungszielen 
messbarer Beitrag zu mehr als 2 weiteren Handlungszielen 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 
 
 

P1: Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. zur Steigerung der Lebensqualität 
0 Punkte:  
1 Punkt: 
 
2 Punkte: 
3 Punkte:  

Kein Beitrag zu dem Thema 
Bezugspunkte zur Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. Steigerung der 
Lebensqualität erkennbar  
Indirekter positiver Beitrag (sekundäres Projektziel) 
Direkter positiver Beitrag (primäres Projektziel) 

 

Begründung für Punktevergabe: 
 




